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Termin 
7. und 8. Juni 2025 
 

Segelrevier 
Langer See und Seddinsee 
 

Veranstalter und Veranstaltungsort 
Freie Vereinigung der Tourensegler Grünau 1898 e.V. 
Jagen 37 
12527 Berlin 
 

Ankündigungssignale 
1. Wettfahrt: 7. Juni 2025, 12:55 Uhr, Yardstick 120 
2. Wettfahrt: 8. Juni 2025, 10:55 Uhr, Yardstick 120 
 

Letzte Startmöglichkeit 
8. Juni 2025, 12:00 Uhr 
 

Wettfahrtleiter 
Dr. Sebastian Göller 
 

Schiedsrichterin  
Ute Ramin 
 

Zulassung 
Teilnahmeberechtigt sind Einrumpfboote und -yachten. Es sind nur Crews zugelassen, deren 
Mitglieder in einem Verbandsverein sind und deren Steuermann eine Eignung zur 
Bootsführung durch einen für das Fahrtgebiet gültigen Führerschein nachweisen kann. Bei 



 

der Anmeldung vor Ort hat der Schiffsführer für den Eigner, für sich und für die Crew 
gegenüber dem Veranstalter und seinen Erfüllungsgehilfen einen Haftungsausschluss zu 
unterzeichnen. Die Anzahl der teilnehmenden Boote ist auf 125 begrenzt. 
 
Die Abgabe einer Meldung gilt als Bestätigung, dass die gemeldete Yacht/Crew allen damit 
verbundenen Anforderungen und Vorschriften entspricht. Für Boots- und 
Personenversicherungen inklusive Haftpflicht für Regatten ist jeder Teilnehmer selbst 
verantwortlich. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung. 
 

Versicherung 
Jedes teilnehmende Boot muss eine gültige Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben, 
die mindestens Schäden im Wert von 3.000.000 EUR oder dem Äquivalent je Schadensfall 
deckt und für das Regatta-Gebiet gültig ist. 
 

Yardstick 
Die Einstufung erfolgt nach den neuesten Yardstick-Tabellen des DSV, modifiziert durch 
Festlegungen des Wettfahrtleiters. Boote und Yachten mit einem Yardstickfaktor, der größer 
als 120 ist, werden mit Yardstickfaktor 120 bewertet. Für Yachten, die ohne Spinnaker 
segeln, wird eine Vergütung durch Korrektur der Yardstickzahl gewährt. Die Einstufung ist für 
diese Wettfahrt endgültig und unanfechtbar. 
 

Meldung 
Ausschließlich online unter www.tsg1898-segeln.de ab 1. Mai 2025. Die Meldung wird erst 
mit der Bezahlung des Meldegeldes gültig. Meldeschluss ist der 1. Juni 2025,  23:59 Uhr 
oder sobald die Anzahl von 125 angemeldeten Booten erreicht ist. Nachmeldungen sind bis 
zum 5. Juni 2025, 23:59 Uhr möglich. 
 

Meldegebühr 
Für eine gültige Meldung ist das Meldegeld bis spätestens zum Meldeschluss auf folgendes 
Konto der TSG 1898 e.V. zu überweisen oder bei Barzahlung am Tag der Anmeldung zu 
entrichten. Bei Nachmeldungen besteht nur die Möglichkeit einer Barzahlung am Tag der 
Anmeldung. 
 



 

Kontoinhaber: ​​ ​ TSG 1898 e.V.  
IBAN: ​ ​ ​ ​ DE97100900005624892005  
BIC: ​ ​ ​ ​ BEVODEBBXXX 
Verwendungszweck: ​ ​ TSG Cup, Vorname und Name des Steuermanns, ​   

Bootsklasse, Segelnummer 
 
 

 Meldung bis Meldeschluss Nachmeldung 

 Überweisung bis 1.6.  Barzahlung am 7.6. Barzahlung am 7.6.  

Jollen 25,00 € 30,00 € 40,00 € 

Jollenkreuzer 35,00 € 40,00 € 50,00 € 

Kielboote 45,00 € 50,00 € 60,00 € 

 

Segelanweisungen 
Es gelten die Wettfahrtregeln der ISAF 2025-2028, die Ordnungsvorschriften des DSV, die 
Segelanweisung des BSV und die Segelanweisungen Wettfahrt, welche bei der Anmeldung 
vor Ort ausgegeben werden.  
 
Das Nullboot hat einen Yardstickfaktor von 120. Die Startlinie wird in der Nähe der 
Steganlage der TSG 1898 e.V. gelegt. Alle Boote starten in einem Känguru Start im 
Minutentakt nach dem Nullboot in festgelegten Startgruppen entsprechend ihres 
Yardstickfaktors.  
 
Der Kurs führt über den Seddinsee und den Langen See. Der Zieldurchgang ist 2 Stunden 
nach dem Start des Nullbootes. Boote, welche 90 Minuten nach dem ersten Boot nicht die 
Ziellinie passiert haben, werden als DNF gewertet.  
 
Die Protestzeit von 60 Minuten startet mit dem Zieldurchgang des letzten Bootes oder 
spätestens 90 Minuten nach Zieldurchgang des ersten Bootes.  
 



 

Zeitplan 
 

Freitag, 6. Juni 2025 ab 16:00 Uhr Kranen, Slippen und Einweisung der 
Teilnehmer und Gäste 

Samstag, 7. Juni 2025 08:00 - 10:00 Uhr Frühstück (Anmeldung erforderlich) 

09:00 - 11:00 Uhr  Anmeldung und Ausgabe der 
Segelanweisung 

11:30 Uhr Eröffnung und Steuermannsbesprechung am 
Flaggenmast 

13:00 Uhr Start zur ersten Wettfahrt (Yardstick 120) 

15:00 Uhr Nach Ende der Wettfahrt gibt es Essen und 
Getränke bei der TSG 1898, ein DJ sorgt für 
Musik 

20:00 Uhr Live Band und Seglertreff zum Klönen und 
Tanzen 

Sonntag, 8. Juni 2025 08:00 - 10:00 Uhr Frühstück (Anmeldung erforderlich) 

11:00 Uhr Start zur zweiten Wettfahrt (Yardstick 120) 

ca. 15:00 Uhr  Siegerehrung nach Bekanntgabe durch die 
Wettfahrtleitung 

 

Preise 
Wertungsklassen: Attraktive Sachpreise für die besten Segler in jeder Wertungsklasse 
 
Vereinswertung: Der erstplatzierte Verein gewinnt einen neuen Regatta-Opti inklusive Segel. 
Unter allen anderen Vereinen in der Vereinswertung werden weitere attraktive Preise verlost, 
wobei sich die Platzierung jedes Vereins auf die Anzahl seiner Lose auswirkt. 



 

Wertung 
Es sind zwei Wettfahrten ohne Streichung vorgesehen. Das Low-Point-System wird 
angewendet.  
 
Einzelwertung in den Wertungsklassen Jollen, Jollenkreuzer und Kielboote.  
 
Neue Vereinswertung: An der Vereinswertung können Vereine teilnehmen, die mindestens 6 
Boote an den Start bringen. Der Steuermann muss Mitglied des jeweiligen Vereins sein. Die 
bisherige Regel, pro Wertungsklasse mit mindestens 2 Booten vertreten zu sein, ist 
aufgehoben. Die Boote können beliebig auf die Wertungsklassen verteilt sein. In jeder 
Wettfahrt werden die 6 bestplatzierten Boote von allen Wertungsklassen zur Wertung 
herangezogen. Dabei zählen die Platzierungen in den Wertungsklassen.  
 

Liegeplätze 
Anreise: 6. Juni 2025 ab 16:00 Uhr möglich. Die Boote müssen auf Ihren zugewiesenen 
Plätzen im Hafen, im Wasser oder an Land liegen. Den Anweisungen des Hafenwartes  
ist Folge zu leisten. 
 

Datenschutz 
Der Veranstalter wird die mit der Meldung und Teilnahme an der Veranstaltung erhobenen 
personenbezogenen Daten verarbeiten und speichern. 
 

Haftungsausschluss und Medienrechte 
Die Verantwortung für die Entscheidung eines Bootsführers, an einer Wettfahrt teilzunehmen 
oder sie fortzusetzen, liegt allein bei ihm, er übernimmt insoweit auch die Verantwortung für 
seine Mannschaft. Der Bootsführer ist für die Eignung und das richtige seemännische 
Verhalten seiner Crew sowie für die Eignung und den verkehrssicheren Zustand des 
gemeldeten Bootes verantwortlich. 
 
Der Veranstalter ist berechtigt, in Fällen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher 
Anordnungen oder aus Sicherheitsgründen Änderungen in der Durchführung der 
Veranstaltung vorzunehmen oder die Veranstaltung abzusagen. In diesen Fällen besteht 
keine Schadensersatzverpflichtung des Veranstalters gegenüber dem Teilnehmer, sofern der 



 

Veranstalter den Grund für die Änderung oder Absage nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
herbeigeführt hat. 
 
Eine Haftung des Veranstalters, gleich aus welchem Rechtsgrund, für Sach- und 
Vermögensschäden jeder Art und deren Folgen, die dem Teilnehmer während oder im 
Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung durch ein Verhalten des 
Veranstalters, seiner Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder Beauftragten entstehen, ist bei der 
Verletzung von Pflichten, die nicht Haupt-/bzw. vertragswesentliche Pflichten 
(Kardinalpflichten) sind, beschränkt auf Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht wurden. 
 
Bei der Verletzung von Kardinalpflichten ist die Haftung des Veranstalters in Fällen einfacher 
Fahrlässigkeit beschränkt auf vorhersehbare, typischerweise eintretende Schäden. 
 
Soweit die Schadensersatzhaftung des Veranstalters ausgeschlossen oder eingeschränkt 
ist, befreit der Teilnehmer von der persönlichen Schadensersatzhaftung auch die 
Angestellten, Arbeitnehmer und Mitarbeiter, Vertreter, Erfüllungsgehilfen, Sponsoren und 
Personen, die Schlepp-, Sicherungs-, oder Bergungsfahrzeuge bereitstellen, führen oder bei 
deren Einsatz behilflich sind, sowie auch alle anderen Personen, denen im Zusammenhang 
mit der Durchführung der Veranstaltung ein Auftrag erteilt worden ist. 
 
Die gültigen Wettfahrtregeln der ISAF, die Ordnungsvorschriften Regattasegeln und das 
Verbandsrecht des DSV, die Klassenvorschriften sowie die Vorschriften der Ausschreibung 
und Segelanweisung sind einzuhalten und werden ausdrücklich anerkannt. 
 
Fotos und Filme, die während des TSG-CUPs erstellt und aufgenommen werden, können 
von der TSG 1898 e.V. und deren Sponsoren für Auswertungs- und Werbezwecke sowohl in 
Print, Online und Social Media verwendet werden. Durch unsere Unterschrift erklären wir 
uns einverstanden, dass Fotos, Videos und Tonaufnahmen zu den oben genannten 
Zwecken verwendet werden dürfen. 
 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
Eine vollständig ausgefüllte und unterschriebene Einverständniserklärung mit 
Haftungsausschluss ist bei der Anmeldung vor Ort vorzulegen. Bei minderjährigen 
Teilnehmern müssen diese von den Personensorgeberechtigten unterschrieben sein. 
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